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Zusammenfassender Auszug der wesentlichsten, bisherigen Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, die zu Änderungen und Anpassungen des Entwurfs des Be-
bauungsplans Nr. 136 führten sowie Auswirkungen auf das Verfah-
ren dieses Bauleitplans hatten: 
 
 

Alle im bisherigen Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 136 eingegangenen Anregun-

gen und Einwendungen sind in einem Ordner einsehbar, der während der Sitzung 

des Planungs- und Umweltausschusses sowie während der Stadtratssitzung und in 

dieser Sitzungsperiode im Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klima-

schutz) den Ratsvertretern/-vertreterinnen zur Einsichtnahme bereitstehen wird. 

In der Drucksache 16/1222 sollen vorbereitend zum Offenlagebeschluss zunächst nur 

die wesentlichsten bisherigen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange kurz dargestellt werden.  

Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Regionalforstamt Niederrhein) 

Das Regionalforstamt Niederrhein hat mit Schreiben vom 18.10.2019 im Rahmen der 
frühzeitigen Trägerbeteiligung folgende Bedenken dargestellt: 

 Im Süden des Planbereichs ist ein ca. 10 m breiter Gehölzstreifen mit Robi-
nien und geringem Baumholz bestockt, wobei im Unter- und Zwischenstand 
Weißdorn, Haselnuß und Robinien stocken. Weil sich auf der Fläche zudem 
aufgrund ihrer Größe auch ein besonderes Waldklima einstellen kann, ist der 
Gehölzstreifen als Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz zu qualifizieren. 

 Der Waldstreifen ist im derzeit bestandskräftigen Bebauungsplan Nr. 63 – 2. 
Änderung als Fläche mit einer Pflanzfestsetzung zum Erhalt von Bäumen 
festgesetzt. Aufgrund dieser Festsetzung konnte sich der Waldstreifen als sol-
cher entwickeln. Er ist daher zukünftig im Bebauungsplan als Wald auszuwei-
sen. 

 Gegen die Inanspruchnahme des nicht nur planerisch vorhandenen, sondern 
auch im Gelände stockenden Waldstreifens bestehen erhebliche Bedenken. 

 Das Stadtgebiet Voerde ist extrem waldarm (nur ca. 10 % Waldanteil). 

 Der vorhandene Waldstreifen wirkt auf das Lokalklima ausgleichend und stellt 
einen potentiellen Lebensraum für Vögel und Kleinsäuger dar. 

 Sofern an einer Überplanung und Beseitigung des Waldstreifens festgehalten 
wird, ist es zur Wahrung der forstlichen Belange erforderlich, den Verlust des 
Waldstreifens durch die Anlage einer Ersatzaufforstung auszugleichen. 

DeltaPort GmbH & Co. KG 

Der DeltaPort GmbH & Co. KG unterliegt die Betriebsführung der Güterbahnstrecke 

(Kreisbahn) die unmittelbar nördlich des Plangebiets anschließt (Oststrecke zum Ge-

werbe- und Industriepark (GIP) Hünxe-Bucholtwelmen). Eigentümer der Güterbahn-

strecke ist der Eigenbetrieb Kreis Wesel, sodass die Stellungnahme vom 05.11.2019 

ebenfalls im Namen des Eigenbetriebs Kreis Wesel erfolgte. Folgende wesentliche 

Bedenken sind vorgebracht worden: 

 Der Betrieb der Oststrecke der Kreisbahn ruht seit Schließung und Rückbau 

der ehemaligen Raffinerie, die im GIP Hünxe-Bucholtwelmen angesiedelt war, 

kann jedoch bei Bedarf jederzeit nach Ertüchtigung der Gleise wieder freige-

geben werden.   
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 Weil sich im GIP und im benachbarten Tanklager mittlerweile Logistik- und 

Recyclingfirmen angesiedelt haben und noch brachliegende Flächen kurz vor 

einer Neunutzung stehen, nehmen Gespräche über die Reaktivierung der 

Bahnstrecke zu (u. a. auch mit der Gemeinde Hünxe). Es ist anzunehmen, 

dass der Bahnbetrieb in nächster Zeit wieder aufgenommen werden kann. 

 Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Hafenstandortes Hafen Emmelsum 

und aufgrund des Zieles der Landesregierung NRW zur Verkehrsverlagerung 

strebt DeltaPort den Ausbau der Bahninfrastruktur an. Hierzu gehört die Wie-

deraufnahme der Bahnverkehre auf der Oststrecke der Kreisbahn, weshalb 

der Ausbau der Halteposition im Bereich der Oststrecke für Ganzzüge mit ei-

ner Länge von 2 x 800 m erfolge. Die Arbeiten sollten bis Ende 2019 abge-

schlossen sein, sodass die Kreisbahn mittlerweile bis in Höhe des Gebietes 

des Bebauungsplans Nr. 136 durchgehend in Betrieb ist. 

 Zulässige Fahrgeschwindigkeit im Bereich der gesamten Kreisbahn beträgt 

25 km/h, wobei die Fahr- und Rangiergeschwindigkeit aufgrund örtlicher Ge-

gebenheiten aktuelle auf max. 15 km/h herabgesetzt ist. 

 Keine Einschränkung der Betriebszeit (24-Stunden-Betrieb) 

 Getroffene Annahmen in der „Schalltechnischen Untersuchung für den Be-

bauungsplan Nr. 136“ vom 24.09.2019 hinsichtlich „Schrittgeschwindigkeit“ 

und „Betriebszeit 6-22 Uhr“ sind entsprechend zu überprüfen und anzupas-

sen, so dass ein uneingeschränkter Bahnbetrieb weiterhin möglich ist. 

Damit in allen Untersuchungen und Gutachten, die für den Bebauungsplan Nr. 136 

erstellt wurden, die zugrundeliegenden Eingangsdaten gleich sind, wurde DeltaPort 

GmbH & Co. KG im Frühjahr 2020 gebeten, für die Oststrecke der Kreisbahn, die 

nördlich des Bebauungsplanbereichs liegt und zum Gewerbe- und Industriepark Hün-

xe-Bucholtwelmen führt, relevante Grundaussagen zum Bahnbetrieb mitzuteilen wie 

z. B. das zu erwartende Zugaufkommen (auch Verteilung auf Tag- und Nachtzeiten). 

Mit Schreiben vom 24.04.2020 teilte das Unternehmen diesbezüglich folgende Infor-

mationen mit:  

 Zulässige Fahrgeschwindigkeit im gesamten Streckenbereich der Kreisbahn: 

25 km/h 

 Tatsächliche Fahrgeschwindigkeit im gesamten Streckenbereich der Kreis-

bahn: 15 km/h  

 Progn. Zugaufkommen auf der Oststrecke der Kreisbahn:  

tagsüber 15 Züge und nachts 5 Züge 

Landesbetrieb Straßenbau.NRW (Regionalniederlassung Niederrhein)  

Die Regionalniederlassung Niederrhein hat mit Mail vom 11.10.2019 aufgrund der 

Betroffenheit der Bundesstraße 8 (B8) folgende Anregungen vorgebracht: 

 B8 hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen 

 Am Knotenpunkt B8/Poststraße schon jetzt immer wieder Rückstaus durch 

Linksabbieger in beiden Fahrtrichtungen  

 Bebauungsplan Nr. 136 verursacht deutliche Zunahme der Linksabbieger aus 

Fahrtrichtung Wesel in die Poststraße, weshalb nach RAST 06 eine Linksab-

biegehilfe in die B8 Fahrtrichtung Voerde einzubauen ist 

 Unter Beachtung der Anregungen bestehen seitens des Landesbetriebs Stra-

ßenbau.NRW keine grundsätzlichen Bedenken. Grundsätzlich wird der Anbin-

dung eines Bebauungsplangebietes zugestimmt. Bezüglich der Ausgestaltung 

der baulichen Maßnahme an der B8 folgten Erläuterungen und Vorgaben be-

züglich der Planung, Abstimmung und Durchführung.  
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Die Erforderlichkeit der genannten Linksabbiegehilfe am Knotenpunkt B8/Poststraße 

wurde durch den Verkehrsgutachter (ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bo-

chum) geprüft und die Verkehrsuntersuchung für den B-Plan Nr. 136 überarbeitet. 

Das Untersuchungsergebnis (die durch den B-Plan Nr. 136 zu erwartenden Zusatz-

verkehre führen nicht zu einer negativen Veränderung der Leistungsfähigkeit am An-

schlussknotenpunkt sowie des Verkehrsflusses auf der B8 in beide Richtungen) ist 

am 28.01.2020 beim Landesbetrieb Straßenbau.NRW, Regionalniederlassung Nie-

derrhein in Wesel besprochen worden. Bei diesem Termin sind seitens der Vertreter 

der Regionalniederlassung folgende Anregungen und Bedenken geäußert worden: 

 Bei der Beurteilung des Knotenpunktes ist nicht nur die Verkehrsregelung Vor-

fahrtachten zu berücksichtigen, sondern das angeordnete Stop aus beiden 

Richtungen der Poststraße. Zudem sei die Bewertung des Kreuzungspunktes 

auf Grundlage der Einzelstrombetrachtung vorzunehmen und nicht auf Basis 

der mittleren Wartezeit des Misch-/Gesamtstroms der Knotenpunktzufahrten.  

 Die Forderung, auf der B8 eine Linksabbiegehilfe anzulegen (siehe oben), 

wurde zurückgenommen. Um den von Norden auf der B8 kommenden und in 

die Poststraße einbiegenden Linksverkehr durch die Umsetzung des B-Plans 

Nr. 136 nicht zu verstärken, sei eine Alternativverkehrsführung zu prüfen, bei 

der zwar über die Poststraße aus dem Plangebiet herausgefahren, aber nicht 

über die Poststraße in das Plangebiet hineingefahren werden könne. 

Daraufhin erfolgte eine „Bewertung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur 

Verkehrsführung“ durch den Verkehrsgutachter. Zudem wurde die Alternativvariante 

auch vom Schallgutachter (afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttech-

nik, Haltern am See) untersucht und das Ergebnis in das schalltechnische Gutachten 

zum Bebauungsplan Nr. 136 eingebunden. Nachdem der Landesbetrieb Stra-

ßen.NRW die aktualisierte Verkehrsuntersuchung, die vom Verkehrsgutachter vorge-

nommene Bewertung des Alternativvorschlags und das mit der untersuchten Alterna-

tivvariante ergänzte Schallgutachten bekommen hatte, wurde mit Mail vom 

15.06.2020 rückgemeldet:  

 Dass die Verkehrsführung mit Einbahnstraßen-Regelung im Bereich der Post-

straße zum Bebauungsplan-136-Gebiet geprüft sei, wurde festgestellt. 

 Aus Sicht des Landesbetriebs Straßen.NRW ist der Knoten B8/Poststraße 

dem Verkehrsgutachten zufolge nicht ausreichend leistungsfähig (entgegen 

der Aussage des Gutachters).  

 Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen und der Priorisierung würde 

ein Ausbau des Knotenpunktes seitens des Landesbetriebes derzeit nicht er-

folgen. Sofern die Planung weiterhin verfolgt werde, nehme die Stadt Voerde 

diese Einschränkung der Leistungsfähigkeit im städtischen Umfeld bewusst in 

Kauf.   

Gemeinde Hünxe 

Die Gemeinde Hünxe gab während der frühzeitigen Trägerbeteiligung zum Bebau-

ungsplan Nr. 136 mit Schreiben vom 20.11.2019 folgende Stellungnahme ab: 

 Es werde der Bebauungsplan 50 aufgestellt, damit sich im Industrie- und Ge-

werbegebiet Bucholtwelmen eine moderne Bauschuttrecyclinganlage ansie-

deln kann, die aufbereitete Baustoffe aus Abfällen produziert. Zudem ist im 

Geltungsbereich des B-Plans 50 ein Parallelhafen am Wesel-Datteln-Kanal 

vorgesehen, um einen kombinierten Umschlag von Schüttgütern über Gleis 

und Wasserstraße im Ein- und Ausgang zu ermöglichen. Um das Industrie- 

und Gewerbegebiet Bucholtwelmen, d. h. unter anderem auch den Bereich 

des Hünxer B-Plans 50 an das Gleisnetzt anzubinden, soll in absehbarer Zeit 

die Strecke der Kreis-/Wirtschaftsbahn reaktiviert werden. 
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 Der Voerder Bebauungsplan Nr. 136 muss sicherstellen, dass es zu keiner 

Beeinträchtigung des in Zusammenhang mit der Rechtskraft des Hünxer  

B-Plans 50 zukünftig wachsenden Güterverkehrs kommt.    

 Ob die in den Unterlagen angenommenen 8 Güterzüge pro Tag ausreichend 

sind, kann nicht abschließend beurteilt werden. Wahrscheinlich sei längerfris-

tig mehr Zugverkehr zu erwarten, zudem tags und nachts. Es wurde eine An-

passung des Lärmschutzgutachtens an einen zu erwartenden 24-stündigen 

Güterbahnverkehr angeregt.   

Gelsenwasser Energienetze GmbH 

Mit Schreiben vom 17.10.2019 gab Gelsenwasser Energienetze GmbH während der 

frühzeitigen Trägerbeteiligung zum B-Plan Nr. 136 folgende Stellungnahme ab: 

 Im Planbereich befinden sich Gasleitungen (betrifft das Baugebiet (Teilbereich 

A des B-Plans)). 

 keine Bedenken gegen die Planung, sofern Bestand und Betriebssicherheit 

der Gasleitungen nicht gefährdet wird    

 Pflanzen von Bäumen im Bereich der Gasleitungen unzulässig, wenn dadurch 

Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden 

 Merkblatt DWA-M 162 bz. GVV 125 (M) über „Bäume, unterirdische Leitungen 

und Kanäle“ ist zu beachten. 

 Baumstandorte (einschließlich Sicherungsmaßnahmen) sind mit Gelsenwas-

ser abzustimmen.   

Kreis Wesel 

Der Kreis Wesel brachte während der frühzeitigen Trägerbeteiligung zum Bebau-

ungsplan Nr. 136 mit Antwortschreiben vom 05.11.2019 mehrere Anregungen und 

Bedenken vor. Kurz gefasst handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aspekte 

der Planung und die damit in Zusammenhang erstellten Gutachten: 

 uneingeschränkte Nutzung der angrenzenden Güterverkehrsstrecke (Wirt-

schaftsbahn des Eigenbetriebes des Kreises Wesel) ist sicherzustellen (*)  

 aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken, sofern die in der 

Artenschutzprüfung vorgeschlagenen Maßnahmen inklusive der empfohlenen 

CEF-Maßnahme durchgeführt werden (*) 

 Als Untere Bodenschutzbehörde wurde dargestellt, dass die Vornutzungen 

des Planbereichs bzw. Baugebietes besondere Anforderungen an die Planung 

und die spätere Umsetzung erfordern. Die Grundstücke sind im Altlastenka-

taster des Kreises Wesel erfasst. Es wurden die Ergebnisse der beiden für 

das Baugebiet vorliegenden Altlastenuntersuchungen zusammengefasst und 

auf dieser Basis mehrere Anforderungen dargestellt. (*)  

 Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestünden keine grundsätzlichen Be-

denken. Es sei jedoch aufgrund der Vorbelastung des Baugebietes für mehre-

er Nutzungen eine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. (*) 

 Als Gesundheitsaufsicht wurde bezüglich der verursachten Emissio-

nen/Immissionen durch Zugverkehr die Überarbeitung des Schallgutachtens 

angeregt (bezüglich der kurzzeitigen Lärmspitzen, die zu Aufwachsituationen 

führen können).   

Zudem sollte eine Abwägung der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen 

(PM-10, NOX, SO2, Benzol) erfolgen). 

Auch die durch den Schienenverkehr zu erwartenden Erschütterungen und 

der Körperschallimmissionen seien zu untersuchen und in der weiteren Plan-

bearbeitung abzuwägen. (*)  
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 Aus der Sicht der Gesundheitsaufsicht wurde bezüglich der verursachten 

Emissionen/Immissionen durch Binnenschifffahrt angeregt, die Zusatzbelas-

tung durch ausgestoßene Luftschadstoffmengen (z. B. NOX, NO2, Ruß, Ben-

zol, PM-10) zu untersuchen. (*) 

 Als Gesundheitsaufsicht ist bezüglich der verursachten Emissionen/Immis-

sionen durch Gewerbelärm darauf hingewiesen worden, dass zusätzlich zu 

den Auswirkungen des im Plangebiet ansässigen Garten- und Landschafts-

baubetriebs auch die Auswirkungen des in unmittelbarer Nachbarschaft vor-

handenen Fertigungsbetriebs für Metallbau zu berücksichtigen sind. (*) 

 Aus der Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde wurde bezüglich der er-

folgten schalltechnischen Untersuchungen dargestellt, dass gegen die geplan-

te Festsetzung von passivem Schallschutz (in einem kleinen Bereich am 

nordwestlichen Rand des WA-Gebietes in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

vorhandenen Garten- und Landschaftsbaubetriebs des Baugebietes) keine 

Bedenken bestehen. (*)  

(*) Das komplette Schreiben des Kreises Wesel vom 05.11.2019 ist dieser Anla-

ge 6 als Anlage beigefügt (siehe ab nächste Seite). Die Aussagen des letzten 

Absatzes (zur Ausweisung eines „urbanen Gebiets“) wurden in einer am 

09.01.2020 im Kreishaus stattgefundenen Besprechung zurückgenommen.  

Im Frühjahr 2020 sind dem Kreis Wesel die neu erarbeiteten Gutachten (Schwin-

gungstechnische Untersuchung von I.B.U. GmbH, Essen sowie Schadstoffuntersu-

chung des Ingenieurbüros Rau, Heilbronn) einschließlich des überarbeiteten Schall-

gutachtens (afi Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See) 

zusammen mit der überarbeiteten Verkehrsuntersuchung und der zwischenzeitlich 

neu erarbeiteten Bewertung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur Ver-

kehrsführung (beide: ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bochum) vorgelegt wor-

den. Die zunächst vermuteten Diskrepanzen bei den Eingangsdaten der Gutachten 

und Untersuchungen konnten durch weitere Erläuterungen (Anpassungen der Gut-

achten und Untersuchungen) ausgeräumt werden. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes für die Waldersatzmaßnahmen wurde der 

Kreis Wesel Anfang 2020 über die Standortwahl (südlich des Kreuzungsbereiches 

Hindenburgstraße/Hammweg) informiert sowie bezüglich der Anordnung / Umsetzung 

der Erstaufforstung auf der städtischen Grünland- bzw. Wiesenfläche eingebunden. 

Mit Schreiben vom 20.02.2020 nahm der Kreis Wesel hierzu folgende Stellungnahme: 

 Weil die im Landschaftsplan getroffenen Festsetzungen und dargestellten 

Entwicklungsziele bedacht wurden, sind die geplanten Waldersatzmaßnah-

men grundsätzlich möglich. 

 Für den Umfang der Ersatzmaßnahmen ist allein die Einschätzung des Lan-

desbetriebs Wald und Holz NRW maßgeblich, weil der B-Plan Nr. 136 im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird und daher die 

bauleitplanerische Eingriffsregelung nicht zum Tragen kommt. 

 Zu bedenken sei, dass in Nähe vielbefahrener Straßen für Tiere, die Waldrand 

bewohnen, eine erhöhte Kollisionsgefahr anzunehmen sei.  

 Gegen die geplante Waldersatzfläche bestehen keine Bedenken. Vorgeschla-

gene Variante 1 wäre zu bevorzugen. (Hinweis: Variante 1 wurde umgesetzt.) 

 Auf die Entwicklungsziele (E5) und die Festsetzungen des Landschaftsplans 

im Maßnahmenraum M9 wurde hingewiesen.  

 


















